Hinweise zur Abfassung einer Stiftungssatzung

am Beispiel der Satzung der Stadtteilstiftung Sahlkamp-Vahrenheide

Stand: 24.10.2007

Das Wichtigste in Kürze ...:

Wir können allen Initiativen, die sich mit der Gründung einer Stadtteil- bzw. Stadtbezirksstiftung befassen, empfehlen, die in unserem Download-Bereich auf www.stadtteilstiftung.de veröffentlichte Mustersatzung zu benutzen. Sie hält allen Anforderungen von Stiftungsaufsicht und Finanzamt stand.

... und hier die Details:

Die Satzung der Stadtteilstiftung Sahlkamp-Vahrenheide wurde am 14.12.2004 von der Stiftungsaufsicht des Landes Niedersachsen anerkannt. Am 06.01.2005 wurde der Stadtteilstiftung Sahlkamp-Vahrenheide vom Finanzamt Hannover-Nord die Gemeinnützigkeit zuerkannt.

Die Stadtteilstiftung Sahlkamp-Vahrenheide ist wegen Förderung der Erziehung, Förderung der Volks- und Berufsbildung sowie der Studentenhilfe nach dem letzten uns zugegangenen Freistellungsbescheid des Finanzamts Hannover-Nord, StNr. 25/207/39481 vom 13.10.2006 für die Jahre 2004 und 2005 nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes von der Körperschaftsteuer und nach § 3 Nr. 6 GewStG von der Gewerbesteuer befreit, weil sie ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigten gemeinnützigen Zwecken im Sinne der §§ 51 ff AO dient.

Die Formulierung „Förderung der Erziehung, Förderung der Volks- und Berufsbildung sowie der Studentenhilfe“ ist die wörtliche Wiedergabe des Textes, der im „Verzeichnis der besonders förderungswürdigen Zwecke (ab 01.01.2000)“ zu finden ist (vgl. auch die Datei: „Verzeichnis der besonders förderungswürdigen Zwecke 0507b.pdf“). Tatsächlich aber hat die Stadtteilstiftung Sahlkamp-Vahrenheide nie die Absicht gehabt, „Studentenhilfe“ als Zweck zu formulieren. So kann also eine Gemeinnützigkeitsbescheinigung durchaus auch Verwirrung „stiften“. 

Die Satzung wurde vor Gründung der Stadtteilstiftung mit beiden Behörden – Finanzamt und Stiftungsaufsicht – abgestimmt. Dieses Verfahren empfehlen wir allen Stiftungsinitiativen. So ist man vor Überraschungen sicher.

Die auf unserer Internetseite im Download-Bereich hinterlegte Mustersatzung umfasst noch ein paar zusätzliche Dinge, die bisher in unserer aktuell gültigen Satzung für die Stadtteilstiftung Sahlkamp-Vahrenheide noch nicht berücksichtigt sind. Unser Stiftungsrat und Stiftungsvorstand beraten derzeit diese Änderungen, über die demnächst in einer gemeinsamen Sitzung von Stiftungsrat und Stiftungsvorstand entschieden werden soll. Die Änderungen, die den § 2 (Stiftungszweck) berühren, bedürfen nach dem Niedersächsischen Stiftungsgesetz der Zustimmung aller lebenden Gründungsstifterinnen und Gründungsstifter. Alle anderen Änderungen können Wir gehen davon aus, dass alle Änderungen Anfang 2008 in unserer Satzung aufgenommen sein werden.

Wenn alle die Änderungen, die im Mustersatzungstext (siehe Download-Bereich) aufgenommen sind, beschlossen sind, dann wird das dazu führen, dass das Finanzamt Hannover-Nord gemäß Abgabenordnung § 51 ff unserer Stadtteilstiftung auch die Gemeinnützigkeit für „Soziales im Sinne von Wohlfahrtswesen“ zuerkennen wird.

Die Initiative zur Gründung der LindenLimmerStiftung wird den kompletten Text aus der Mustersatzung für die Gründung der LindenLimmerStiftung verwenden (die Gründung findet am 13.11.2007 statt; mehr Infos: siehe www.LindenLimmerStiftung.de).

Hier noch ein paar Hinweise auf die formalen Anforderungen, die bei Formulierung einer Stiftungssatzung beachtet werden sollten:

Zur Gestaltung einer Satzung für eine Körperschaft formuliert die Oberfinanzdirektion Hannover in dem „Merkblatt zur Gemeinnützigkeit und zum Spendenrecht“ (vgl. www.ofd.niedersachsen.de bzw. die im Download-Bereich auf unserer Internetseite veröffentlichte Datei „Merkblatt zur Gemeinnützigkeit und zum Spendenrecht 0507a.pdf“) folgende Anforderungen, die auch das Finanzamt Hannover-Nord in der Satzung umgesetzt sehen will:

„Satzung
In der Satzung müssen der Satzungszweck oder - bei Förderung mehrerer steuerbegünstigter Zwecke - die Satzungszwecke und die Art der Verwirklichung jedes einzelnen Satzungszwecks genau bestimmt sein. Hinweise auf Satzungen und Regelungen Dritter oder Erklärungen außerhalb der Satzung genügen diesen Anforderungen nicht. Die beigefügte Mustersatzung (siehe Downloads!) enthält alle notwendigen Bestandteile für eingetragene Vereine. Die für die Anerkennung der Gemeinnützigkeit notwendigen Bestandteile sind kursiv gedruckt. Die Verwendung der Mustersatzung ist nicht vorgeschrieben, jedoch empfehlenswert.“
Hinweis: Im § 58 AO in der Fassung vom 01.10.2002 heißt es:

„Steuerlich unschädliche Betätigungen

Die Steuervergünstigung wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass

1. ...

2. eine Körperschaft ihre Mittel teilweise einer anderen, ebenfalls steuerbegünstigten Körperschaft oder einer Körperschaft des öffentlichen Rechts zur Verwendung zu steuerbegünstigten Zwecken zuwendet,

3. ...“

Mögliche weitere Satzungs-Formulierungen sind auch auf www.die-deutschen-buergerstiftungen.de in einer Mustersatzung zu finden.
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